
Kreiswohnungsverband Rhein-Pfalz 
 

Reinigungsordnung 
 

 
 

• Hof- und Straßenreinigung Bei Bezug eines Neubaues ist die erste Säuberung von allen 
Mietern gemeinsam vorzunehmen. 

 
 

• Kellerreinigung  
 
mit Kellerabgangstreppe, Kellergängen, Trockenraum, Waschküche und sonstigen, allgemein 
zugänglichen Räumen 
wird von allen Bewohnern im wöchentlichen Wechsel vorgenommen. 
 
Zum Beispiel: Erdgeschoß links  - Erdgeschoß rechts  
  1. Obergeschoß links  - 1. Obergeschoß rechts  
  2. Obergeschoß links  - 2. Obergeschoß rechts  
 
Sind mehrere Wohnungen auf der Etage, wird entsprechend mit eingeteilt. 

 
 Bei vermehrtem Schneeanfall im Winter hat die gesamte Hausgemeinschaft für die 
 Beseitigung und das Streuen gemeinsam zu sorgen. 
 
 

• Reinigung des Treppenhauses 
 

Die Bewohner der linken Hausseite (von der Haustür aus gesehen) beginnen immer zuerst mit 
der Reinigung, dann folgt der Wechsel zum Nachbar. 
 
Die Reinigung des Treppenhauses ist wie folgt vorzunehmen: 

 
� Haustür, Hauseingang mit Treppe einschließlich Podest im Erdgeschoß 

 von den Bewohnern des Erdgeschosses. 

� Treppe ab Podest im Erdgeschoß bis zum 1. Obergeschoß einschließlich Podest und 
 Flurfenster von den Bewohnern des 1. Obergeschosses. 

� Treppe ab Podest im 1. Obergeschoß bis zum 2. Obergeschoß einschließlich Podest und 
 Flurfenster von den Bewohnern des 2. Obergeschosses. 

�   Treppe ab Podest im 2. Obergeschoß bis zum 3. Obergeschoß einschließlich Podest und 
 Flurfenster von den Bewohnern des 3. Obergeschosses (bzw. Dachgeschosses). 

� usw., wenn weitere Geschosse vorhanden sind. 
 
Die Reinigung ist mindestens einmal in der Woche, bei Bedarf mehrmals, in der Regel an 
Samstagen, vorzunehmen. 
 
Bei Erkrankung oder Urlaub muss der Reinigungspflichtige dafür sorgen, dass die auf ihn 
entfallenden Reinigungspflichten durchgeführt werden. 

 
 

• Ergänzung zur Hausordnung 
 

Das Ausschütteln von Teppichen, Vorlagen usw. aus den Fenstern oder von den Balkonen 
ist nicht gestattet. 
 
Die Haustür ist stets geschlossen zu halten, so dass Unbefugte und Fremde nicht ohne 
weiteres ins Haus gelangen können. 


